
schen Theologen übertragen. Um und nicht dinghaft-aristotelisch ist, se1 die
dieser die rreißprobe ZWIi- Vermittlung von Kreatur und Offenbarung
schen Natur und rnatur vermeiden, mög Auch an, auf dieser
wählt as5ı m  C Aaus als Vermittlung Grundlage könne das ökumenische Ge räch
den Personalismus einer eologie, die als beschleunigt fortgesetzt werden. O chen
Anthropologie ansetzt (60, 184) Weil jede Optimismus sind indessen einıge Fragen ZuUu
Personalität remdständig ist, bleibt auch etellen M  $ nicht das, v thaus
für di  m ersonalistische Theologie das Got- „Uroffen!  gll ennt muß -  r 21ch noch
tesverhä tni ein emdliches, ein „extra der StOIO: personalistische Ansatz In
nos”. Gottes Leben und Gottes Wille wird Brunner, und oces noch
g-  —x eingeebnet in lie Evolution und den hinterfragt werden, un der Gefahr
elwillen der geschöpflich lebenden Men- zZu entkommen, in Christozentrik
schen. Dennoch wird es Fremdsein nicht wieder mı  E Christomonismus eines
ZUMM alektischen Gegensatz den Men- Barth entartet? > ön transzen-
schen (wie 78, 170, f, 190), dentaltheologische Vermittlung der Genann-
sondern zZu jenem Paradox, in dem eine {l der Vf. runde zustimmt, mitmachen,
andere Wirklichkeitsbeziehung durch den muß vorgängig transzen-
Menschen noch anerkannt werden kann (23, dentalphilosophische Vermittlung Per-

f, 35, l4 f 157, S Im christlich- on und Sein im erkennenden Menschen VOI-
orientierten Personalismus erscheint dieses sucht werden. Die Vom VF zZzu dieser Vor-
Paradox als „kenotische Denkfo:  IM  M (26 f, aussetzung gemachten Andeutungen

ff, S ff), < Ian zeigen kann, @ aber erreichen Ochstens einen komplemen-
a+] £1s Schöpfung des iundes willen tären GCeinsbe weil C1e unterlassen,
in LUS des Dienstes willen Bonhoeffers ra Fragestellung ZUum Ver-
(206 da sind. M dieser Schriftinterpreta- hältnis vVon Akt und Ce ents: auf-
tiıon läßt sich zeigen, alles Schöpfung, zugreifen. Das ®  ist erstaunlich, weil die
Bund, Christus und die von ermächtig- jerlegungen Marechals und KRahners
ten Menschen umfaßt wird von Gottes dazu kennt (159 TS[a! ist auch, laß
wesentlichem en (53) hHeser mfassende Zasche die Anregung VvVon Joest und
Wille Gottes WIT! V{ erkennenden Men- W. Pannenberg, „Horizontale” mitzube-
schen erfaßt, als unerwarteter, paradoxer denken (158, ff), 1m Eifer „exXtra
Überschwang (212), der zeigt, daß alles nos  J7 Geschehende fast durchweg den
Selbständige etztendlich nicht für sich, Wind schlägt (die Exegese auf den Ceiten
ern ott da ist. paradoxen (T - 206 f# wird systematisch nicht ausgewertet).schwang sind „Natürliches” und „Übernatür- thaltsamkeit, die bsieht VO]  3

liches” transzendental vermittelt. notwendigen Zugriff auf Natur und Gesell-
sch; dem erkenntnistheoretisch ottMit Althaus kennzeichnet VE ese theo-

Og1s Motiviertheit „Uroffenbarung”. und also auch die Benennung der Welt als
Wiäre S1e ontologisch nachweisbar, könnte Schöpfung -  er auftauchen, sieht dogma-

2160 zei en, la alles von -fromm trift indessen nicht
Gott her und auf Got+t da ist, dann die ökumenisch ceit Neu-Del: und pPS:
wäre  . dem „exXtra nOos'  ‚I4 des Heils Rechnung brennenden Pastoralprobleme, die auch das
geiragen und doch zugleich auch iner Ver- Vat. „Gaudium Spes“” anspri
unft, die als Glaubensvernunft Christus es Buch gibt eiınen instruktiven Ein-
ese Transzendentale menschlich erkennen blick die einiger evangelischer

Systematiker in euts: Diese Informa-könnte (227) Dann en die Natur und tion ist dankenswert. ] bleibt aber diederen natiürliche ern!  t, die Gnadentat
auch und deren Glaubensvernunf! nicht Frage: Genügt dies als „Beitrag ur Aa-

AUN@ von Vorfragen das eigentlichekomplementär zueinander 185); kumenische Gespräch” (228)?erst recht 3  Pn ıinem  B unversöhnlichen
Gegensatz wıe bei Barth und Bult- Regensburg Norbert Schiffers
Maın (78, f, 2006 sondern her wıe die
Grundbegriffe Bestimmung und Erfüllung ORALTHEOLOGIEaus oder Verhältnis von Her-
Se1n und Hinsein Brunner, GRIESL ewissen. Ursprung —

195 Es bliebe Paradox, Entfaltung ung. (Chris  es Leben
laß Kreatur entscheidet, gerade weil heute, Bd. 9,} (144.) Winfried-Werk Augs-
ott „kenotisch“ entscheidet. Und 5 würde burg 1970, Pappband, D  IV] 6.5|  O
MOg die Vermittlung dieses Paradoxes in Inmitten der reichen teratur, die den ücht-der laubensvernunft, sa ese Fachmann S das Gewissen und den Rei-Selbständigkeit der Kreatur ist Inständigkeit
ın der lein apDsoluten Selbständigkeit fungsprozeß der Persönlichkeit vorwiegend
Gottes theologisch informiert, nimmt sich dieses

üchlein insotern vorteilhaft aUus, als
Vf. scheint der einung zZzu S:  sein, einer eine praktische, psychologische und pädago-
Theologie, deren Denkform personalistisch sche Handreichung darstellt. D heute vVon

O

sehen Theologen zu übertragen. Um bei 
dieser Obersetzung die Zerreißprobe zwi­
schen Natur und Obernatur zu vermeiden, 
wählt Zasche mit P. Althaus als Vermittlung 
den Personalismus einer Theologie, die als 
Anthropologie ansetzt (60, 184). Weil jede 
Personalität fremdständig ist, bleibt auch 
für die personalistische Theologie das Got­
tesverhältnis ein Befremdliches, ein „extra 
nos". Gottes Leben und .Gottes Wille wird 
nicht eingeebnet in die Evolution und den 
Zielwillen der geschöpflich lebenden Men­
schen. Dennoch wird Gottes Fremdsein nicht 
zum dialektischen Gegensatz für den Men­
schen (wie bei K. Barth: 78, 170, 186 f, 190), 
sondern zu jenem Paradox, in dem eine 
andere Wirklichkeitsbeziehung durch den 
Menschen noch anerkannt werden kann (23, 
26 f, 35, 126 f, 157, 203 ff). Im christlich­
orientierten Personalismus erscheint dieses 
Paradox als „kenotische Denkform" (26 f, 
83 ff, 200 ff), wenn man zeigen kann, daß 
atl. die Schöpfung um des Bundes willen (205) 
und ntl. Christus um des Dienstes willen 
(206 ff.) da sind. Mit dieser Schriftinterpreta­
tion läßt sich zeigen, daß alles - Schöpfung, 
Bund, Christus und die von ihm ermächtig­
ten Menschen - umfaßt wird von Gottes 
wesentlichem Willen (53). Dieser umfassende 
Wille Gottes wird vom erkennenden Men­
schen erfaßt, als unerwarteter, paradoxer 
Oberschwang (212), der zeigt, daß alles 
Selbständige letztendlich nicht für sich, son­
dern für Gott da ist. Im paradoxen Ober­
schwang sind „Natürliches" und „übernatür­
liches" transzendental vermittelt. 

Mit P. Althaus kennzeichnet Vf. diese theo­
logische Motiviertheit als „Uroffenbarung". 
Wäre sie ontologisch nachweisbar, könnte 
man also zeigen, daß alles letzthin von 
Gott her und auf Gott hin da ist, dann 
wäre dem „extra nos" des Heils Rechnung 
getragen und doch zugleich auch einer Ver­
nunft, die als Glaubensvernunft in Christus 
diese Transzendentale menschlich erkennen 
könnte (227). Dann stünden die Natur und 
deren natürliche Vernunft, die Gnadentat 
auch und deren Glaubensvernunft nicht nur 
komplementär zueinander (Thielicke: 185); 
erst recht nicht in einem unversöhnlichen 
Gegensatz wie bei K. Barth und R. Bult­
mann (78, 195 f, 206 f): sondern eher wie die 
Grundbegriffe Bestimmung und Erfüllung 
(P. Althaus) oder im Verhältnis von Her­
sein und Hinsein (E. Brunner, U. Kühn, 
W. Joest: 195 ff). Es bliebe das Paradox, 
daß Kreatur selbst entscheidet, gerade weil 
Gott „kenotisch" entscheidet. Und es würde 
möglich die Vermittlung dieses Paradoxes in 
der Glaubensvernunft, die sagt: Diese 
Selbständigkeit der Kreatur ist Inständigkeit 
in der allein absoluten Selbständigkeit 
Gottes (166). 
Vf. scheint der Meinung zu sein, in einer 
Theologie, deren Denkform personalistisch 
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und nicht dinghaft-aristotelisch ist, sei die 
Vermittlung von Kreatur und Offenbarung 
möglich. Auch nimmt er an, auf dieser 
Grundlage könne das ökumenische Gespräch 
beschleunigt fortgesetzt werden. An solchen 
Optimismus sind indessen einige Fragen zu 
stellen: Muß nicht das, was P. Althaus 
„Uroffenbarung" nennt; muß nicht auch noch 
der christologisch personalistische Ansatz von 
E. Brunner, U. Kühn und W. Joest noch 
einmal hinterfragt werden, um der Gefahr 
zu entkommen, in der die Christozentrik 
doch wieder zum Christomonismus eines 
K. Barth entartet? Will man die transzen­
dentaltheologische Vermittlung der Genann­
ten, der Vf. im Grunde zustimmt, mitmachen, 
dann muß vorgängig zu ihr die transzen­
dentalphilosophische Vermittlung von Per­
son und Sein im erkennenden Menschen ver­
sucht werden. Die vom Vf. zu dieser Vor­
aussetzung gemachten Andeutungen (159 ff) 
aber erreichen höchstens einen komplemen­
tären Seinsbegriff, weil sie es unterlassen, 
Bonhoeffers radikale Fragestellung zum Ver­
hältnis von Akt und Sein entschieden auf­
zugreifen. Das ist erstaunlich, weil Vf. die 
Oberlegungen J. Marechals und K. Rahners 
dazu kennt (159 ff). Erstaunlich ist auch, daß 
Zasche die Anregung von W. Joest und 
W. Pannenberg, die „Horizontale" mitzube­
denken (158, 214 ff), im Eifer für das „extra 
nos" - Geschehende fast durchweg in den 
Wind schlägt ( die Exegese auf den Seiten 
206 ff wird systematisch nicht ausgewertet). 
Solche Enthaltsamkeit, die absieht von dem 
notwendigen Zugriff auf Natur und Gesell­
schaft, bei dem erkenntnistheoretisch Gott 
und also auch die Benennung der Welt als 
Schöpfung nicht auftauchen, sieht dogma­
tisch-fromm aus. Sie trifft indessen nicht 
die ökumenisch seit Neu-Delhi und Uppsala 
brennenden Pastoralprobleme, die auch das 
Vat. II in „Gaudium et Spes" anspricht. 
Zasches Buch gibt einen instruktiven Ein­
blick in die Arbeit einiger evangelischer 
Systematiker in Deutschland. Diese Informa­
tion ist dankenswert. Es bleibt aber die 
Frage: Genügt dies als „Beitrag zur Klä­
rung von Vorfragen für das eigentliche 
ökumenische Gespräch" (228)? 
Regensburg N orberl Schiffers 

MORALTHEOLOGIE 

GRIESL GOTTFRIED, Gewissen. Ursprung­
Entfaltung - Bildung. (Christliches Leben 
heute, Bd. 9.) (144.) Winfried-Werk Augs­
burg 1970. Pappband, DM 6.50. 
Inmitten der reichen Literatur, die den Nicht­
Fachmann über das Gewissen und den Rei­
fungsprozeß der Persönlichkeit vorwiegend 
theologisch informiert, nimmt sich dieses 
Büchlein insofern vorteilhaft aus, als es 
eine praktische, psychologische und pädago­
gische Handreichung darstellt. Da heute von 



Gewissensfreiheit, von der Bedeutung der auf breiter Basıs :  ber verschiedenen
VOor dem eigenen Gewissen efällten Ent- Meinungen und faßt abgewogenen Gätzen
scheidung, von der Notwendigkei gesamt- das Ergebnis seiner psychologischen, philo-
menschlicher Reife Verantwortungsfähig- sophischen, anthropologischen und theologi-
VE
keit oft gesprochen wird, ist gut, schen Untersuchungen

1e entwicklungspsychologischen Kramers „Forderungen die Sicht und Ar-
-n der Personenreife arstellt, und ZWAar beitsweise der Moraltheologie aufgrund der
in einer gerade dem Nicht-Fachmann Frkenntnisse ber lie Vorentscheidung“ v
lichen Sprache. Nach wie werden näam- ken sich auch auf Aszetik und auf die
lich allgemeinen Bewußtsein, nicht Ur Pädagogik aUus  7 6ie cin! entscheidend, lafß
der Laien, Gewissen und Gewissensfreiheit keine moraltheologische Darstellung al
häufig wWwIie statische Größen gehandha! IVI  it ihnen vorbeigehen kann.
echt klammert moraltheologische Linz Karl! BöcklingerGewissenslehre US se: sie aber indirekt
VOTaUS, etwa beim chuldbegriff, 96 und

die notwendigen Stufen aıf dem RCHENRECHT
Weg im (Gewissen alsc „persönlicher In-
6®; der erantwortung“ (9) Die edeu-
tung V  s Lo  a und Strate etwa wird ebenso JOHANNES, Der (zeist des

josephinischen Eherechtes. Forschun zu
klar dargestellt wie der Begriff des Über- Kirchenges:  te ÖOsterreichs, (283.)I die des Trotzes und der ÄAggression Herold, Wien 1967 f 2.30.  } —
Dei der Bildung der Persönlichkeit, die Rei- Wenn vVon osephinismus die ede ist, den-fung Ur Schuldfähigkeit us1  W Dabei ken viele unwillkürlich Al die Maß:  en,geben sich überzeugende Hinweise die die nach außen diese Epoche kennzeich-Erziehung, den besonderen Wert des nen: Errichtung Diözesen, des Reli-Büchleins en. celten werden gionsfonds, Pfarregulierung und „Kloster-Erfordernisse iner  &‘ ‚ealistisch der Liebe Stur:  E NUur Rande wird vermerkt,getragenen, auf alle Angstmittel verzichten- auch auf dem Gebiete des ere: dieden Erziehung in klarer und unbefrachte-
ter Sprache vorgeiragen wie hier. Indem eichen entscheidend die ge Ent-
die sozialen Aspekte der Gewissensformung wicklung gestelit wurden. Angelpunkt und
herausstellt, kann er auch dem theologi- el: endepun| der Geschichte des
schen Fachmann, der S lem ontologisch österrei  schen Eherechtes ©  e das Ehe-
zu enken gewöhnt ist, aufweisen, wie die patent Josephs Il von 1783 Den Boden
ndividuelle Normifindung und das „Werden dieser Neuerung bereitete einerseits der Na-
des Gewissens wesentlich ebunden (sind) turrechtsbegriff der Aufklärung und i PI-

seits die eıt der Spätscholasti otz
n die mitmenschliche Kommunikation“” Konzil Trient immer noch ebendigeVf. wird dem Anliegen der CLH-Reihe voll Unterscheidung zwischen Ehevertrag ingerecht iner  ‚@‘ interessanten, B-  . populär- „sakrament mit der Auffassung, daß derwissenschaftlichen Darstellung. Ce:  1n Büch- ertrag Konsensaustausch der Partner,lein se1 nicht a Eitern, Pädagogen und das GCakrament der priesterlichen Einseg-Seelsorgern nachdrücklich empfohlen, [1=- u bestehe. Die Theologen und urıstendern jedem, dem die ragen der Erwachse- amı ofe Josephs Il griffen ese „Distink-nenbildung bei sich und anderen Herzen tionstheorie” begierig auf, für den aaliegen. Denn die ennn entwicklun
psychologischer Fakten rleichtert „1ch 25

die Ehegesetzgebung beanspruchen kön-
Verhältnis und Verständnis unter Er- nen, ohne, wiıe mMan meinte, in Schwierig-
wachsenen. keiten mit der Kirche N kommen;: denn
München Volker

61e könne Ja mıit der Einsegnung der Ehe
Cakrament spenden, der Ehevertrag solle

jedo: hinsichtlich seines rechtlichen Zu-
NS, Die sittliche Vorentschei- cstandekommens auss  eßlis den staatlichen

dung. Ihre Funktion und ihre Bedeutung Gesetzen unterliegen. Wenn die Praxis bis-
der Moraltheologie. Echter, Wiüirz- her anders BEWESEN sel, hätte dies seinen

burg 1970. Brosch. DM 28.—. Grund darin gehabt, laß gen der Schwä-
Die Arbeit weist auf A Bedeutung der che der ctaatlichen Fü 5 die irche sich
sittlichen Vorentscheidung und des Vorbil- diese Rechte angemaßt habe; das josephini-
des. In ıner eit der Gesinnungsmoral und sche Staatskirchenrecht sprach darum Von
der Lehre von der Grundentscheidung ıner „Zurückeroberung der ligitimen
eSses Buch eıne notwendige rganzung Rechte”.

Für das kanonische erecht W das Ehe-
15 oder sich rll 612e ınteressieren.
alle Leser, die sich der Moraltheologie

a von eın schwerer Schlag. Es
Die gute Sprache und die wissenschaftliche wirkte sich nachteilig auUS, die heute gel-
Akribie bester alter Schule muß lobend her- tende Doktrin der Identität von Ehevertrag
vorgehoben werden. einer echnisch und Sakrament amals noch -  m. Allgemein-
sehr übersichtlichen ung informiert gut Klerus 1' Der greise Wiener
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Gewissensfreiheit, von der Bedeutung der 
vor dem eigenen Gewissen gefällten Ent­
scheidung, von der Notwendigkeit gesamt­
menschlicher Reife zur Verantwortungsfähig­
keit oft gesprochen wird, ist es gut, daß 
Vf. die entwicklungspsychologischen Bedin­
gungen der Personenreife darstellt, und zwar 
in einer gerade dem Nicht-Fachmann faß­
lichen Sprache. Nach wie vor werden näm­
lich im allgemeinen Bewußtsein, nicht nur 
der Laien, Gewissen und Gewissensfreiheit 
häu.6g wie statische Größen gehandhabt. Mit 
Recht klammert G. die moraltheologische 
Gewissenslehre aus (setzt sie aber indirekt 
voraus, etwa beim Schuldbegriff, 96 ff) und 
erklärt die notwendigen Stufen auf dem 
Weg zum Gewissen als „persönlicher In­
stanz der Verantwortung" (9). Die Bedeu­
tung von Lohn und Strafe etwa wird ebenso 
klar dargestellt wie der Begriff des Ober­
Ich, die Rolle des Trotzes und der Aggression 
bei der Bildung der Persönlichkeit, die Rei­
fung zur Schuldfähigkeit usw. Dabei er­
geben sich überzeugende Hinweise für die 
Erziehung, die den besonderen Wert des 
Büchleins bilden. Denn selten werden die 
Erfordernisse einer realistisch von der Liebe 
getragenen, auf alle Angstmittel verzichten­
den Erziehung in so klarer und unbefrachte­
ter Sprache vorgetragen wie hier. Indem G. 
die sozialen Aspekte der Gewissensformung 
herausstellt, kann er auch dem theologi­
schen Fachmann, der vor allem ontologisch 
zu denken gewöhnt ist, aufweisen, wie die 
individuelle Normfindung und das „Werden 
des Gewissens wesentlich gebunden (sind) 
an die mitmenschliche Kommunikation" (103). 
Vf. wird dem Anliegen der CLH-Reihe voll 
gerecht in einer interessanten, echt populär­
wissenschaftlichen Darstellung. Sein Büch­
lein sei nicht nur Eltern, Pädagogen und 
Seelsorgern nachdrücklich empfohlen, son­
dern jedem, dem die Fragen der Erwachse­
nenbildung bei sich und anderen am Herzen 
liegen. Denn die Kenntnis entwiddungs­
psychologischer Fakten erleichtert auch das 
Verhältnis und Verständnis unter Er­
wachsenen. 
München Volker Eid 

KRAMER HANS, Die sittliche Vorentsdzei­
dung. Ihre Funktion und ihre Bedeutung 
in der Moraltheologie. (200.) Echter, Würz­
burg 1970. Brosch. DM 28.-. 
Die Arbeit weist hin auf die Bedeutung der 
sittlichen Vorentscheidung und des Vorbil­
des. In einer Zeit der Gesinnungsmoral und 
der Lehre von der Grundentscheidung ist 
dieses Buch eine notwendige Ergänzung für 
alle Leser, die sich in der Moraltheologie 
auskennen oder sich für sie interessieren. 
Die gute Sprache und die wissenschaftliche 
Akribie bester alter Schule muß lobend her­
vorgehoben werden. In einer buchtechnisch 
sehr übersichtlichen Aufmachung informiert 

Vf. auf breiter Basis über die verschiedenen 
Meinungen und faßt in abgewogenen Sätzen 
das Ergebnis seiner psychologischen, philo­
sophischen, anthropologischen und theologi­
schen Untersuchungen zusammen. 
Kramers „Forderungen für die Sicht und Ar­
beitsweise der Moraltheologie aufgrund der 
Erkenntnisse über die Vorentscheidung" wir­
ken sich auch auf die Aszetik und auf die 
Pädagogik aus; sie sind so entscheidend, daß 
keine moraltheologische Darstellung an 
ihnen vorbeigehen kann. 
Linz Karl Böcklinger 

KIRCHENRECHT 

MOHLSTEIGER JOHANNES, Der Geist des 
josephinischen Eherechtes. (Forschungen zur 
Kirchengeschichte Österreichs, Bd. 5.) (283.) 
Herold, Wien 1967. Ln. S 230.-. 

Wenn von Josephinismus die Rede ist, den­
ken viele unwillkürlich an die Maßnahmen, 
die nach außen hin diese Epoche kennzeich­
nen: Errichtung neuer Diözesen, des Reli­
gionsfonds, Pfarregulierung und „Kloster­
sturm"; nur am Rande wird vermerkt, daß 
auch auf dem Gebiete des Eherechts die 
Weichen entscheidend für die künftige Ent­
widdung gestellt wurden. Angelpunkt und 
zugleich Wendepunkt in der Geschichte des 
österreichischen Eherechtes bildet das Ehe­
patent Josephs II. von 1783. Den Boden 
dieser Neuerung bereitete einerseits der Na­
turrechtsbegriff der Aufklärung und ander­
seits die seit der Spätscholastik - trotz 
Konzil von Trient - immer noch lebendige 
Unterscheidung zwischen Ehevertrag und 
-sakrament mit der Auffassung, daß der 
Vertrag im Konsensaustausch der Partner, 
das Sakrament in der priesterlichen Einseg­
nung bestehe. Die Theologen und Juristen 
am Hofe Josephs II. griffen diese „Distink­
tionstheorie" begierig auf, um für den Staat 
die Ehegesetzgebung beanspruchen zu kön­
nen, ohne, wie man meinte, in Schwierig­
keiten mit der Kirche zu kommen; denn 
sie könne ja mit der Einsegnung der Ehe 
das Sakrament spenden, der Ehevertrag solle 
jedoch hinsichtlich seines rechtlichen Zu­
standekommens ausschließlich den staatlichen 
Gesetzen unterliegen. Wenn die Praxis bis­
her anders gewesen sei, hätte dies seinen 
Grund darin gehabt, daß wegen der Schwä­
c:he der staatlichen Führung die Kirche sich 
diese Rechte angemaßt habe; das josephini­
sche Staatskirchenrecht sprach darum von 
einer „Zurückeroberung der ligitimen 
Rechte11

• 

Für das kanonische Eherecht war das Ehe­
patent von 1783 ein schwerer Schlag. Es 
wirkte sich nachteilig aus, daß die heute gel­
tende Doktrin der Identität von Ehevertrag 
und Sakrament damals noch nicht Allgemein­
gut im Klerus war. Der greise Wiener 
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